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Grüne Woche Berlin

Le
is

tu
ng

en

So. 22.01./Mi. 25.01.	 Preis p.P.	 EUR	 34,00

Le
is

tu
ng

en

Osterbrunnenfahrt Fränkische Schweiz

Le
is

tu
ng

en

Sa. 07.04.2012	 Preis p.P.	 EUR	 52,00

Busfahrt in die Fränkische Schweiz, geführte ganztägige Osterbrun-
nen-Rundfahrt mit Besichtigung der schönsten Brunnen, Mittages-
sen und Kaffeetrinken in schönen Gasthöfen während der Rundfahrt

Le
is

tu
ng

en

Sa. 10.03.2012	
Preis p.P.	 EUR	 PK I 91,00	 PK II 79,00	 PK III 68,00

Eintritt „Best of Musical – Gala  
2012 von STAGE ENTERTAINMENT 
auf Wunsch mit Busfahrt  
nach Leipzig (zzgl. EUR 14,00)

„Best of Musicals“  
in der Arena Leipzig

Weißer Hirsch Dresden & Schloss Pillnitz

Le
is

tu
ng

en Busfahrt, einheimische Reiseleitung vor Ort, geführter 
Rundgang durch den Schlosspark Pillnitz, Berg- und Talfahrt 
mit der Standseilbahn, Mittagessen im Luisenhof, Abstecher zu 
Pfund‘s Molkerei

Wanderfahrt Dippser Heide  
& Weißeritztalbahn

Le
is

tu
ng

en

Sa. 05.05.2012	 Preis p.P.	 EUR	 51,00

Busfahrt, Fahrt mit der Weißeritztalbahn 
von Freiberg zur Talsperre Malter, geführ-
te leichte Wanderung durch die Dippser 
Heide (ca. 5–7 km), Mittagessen am 
König-Albert-Turm, Rückfahrt mit Bus

Le
is

tu
ng

en

Sa. 21.04.2012	 Preis p.P.	 EUR	 33,00

Mit vielen Tausend Tulpen und anderen Frühblühern 
wird in Potsdams Holländischen Viertel der Frühling 
begrüßt. Über 150 Handwerker, Musikanten und 
Künstler präsentieren sich dabei. 
>>> Busfahrt, Eintritt Tulpenfest und Zeit zum Bummel

Tulpenfest Potsdam

Naundorf‘s Frauentagsfahrt „Ins Blaue“

Fr. 09.03.2012	 Preis p.P.	 EUR	 59,00

Lassen Sie sich überraschen! Frühstück vom  
Bäcker, schönes Ausflugs- und Unterhaltungs- 
programm mit vielen Überraschungen…

Le
is

tu
ng

en

Busfahrt und Eintritt in die  
„Grüne Woche“ Berlin

„Seniorenweiberfrühschoppen“  
mit Men-Erotik-Show

Le
is

tu
ng

en Busfahrt zum Rosenwirt in Winkel (bei Bad Liebenwerda), für jede 
Dame 1 Rose + ein Schnäpschen, Tanz, 3-Gang-Mittagsmenü, Men-
Erotik-Show, Kaffee und Kuchen, Tanz im geschmücktem Festsaal

Fr. 02.03.2012	 Preis p.P.	 EUR	 48,00

„Toskanaworld“ in  
Bad Sulza - Badefahrt

Le
is

tu
ng

en Busfahrt und Eintritt in  
die Toskanaworld  
(Aufenthalt 4 Stunden)

Mi. 22.02.2012	 Preis p.P.	 EUR	 36,50

Winterzauber im Erzgebirge

So. 19.02.2012	 Preis p.P.	 EUR	 52,00

Busfahrt, winterliche Erzgebirgsrund-
fahrt, Mittagessen, Pferdeschlitten-
fahrt durch den Winterwald,  
Kaffeegedeck, Besuch einer  
Kerzenmanufaktur auf HeimfahrtLe

is
tu

ng
en

Tagesfahrten

Do. 24.05.2012	 Preis p.P.	 EUR	 47,00

Busfahrt, Fahrt mit  
Lößnitzdackel Rade- 
beul–Moritzburg,  
Mittagessen, Eintritt  
Sonderausstellung „Drei  
Haselnüsse für Aschen- 
brödel“ im Schloss Moritzburg

Schloss Moritzburg  
„Drei Haselnüsse  
für Aschenbrödel“

Mi. 08.02.2012	 Preis p.P.	 EUR	 48,50
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Desweiteren ergänzen wir im Laufe

des Jahres unser Angebot

fragen Sie in unserem Reisebüro nach !

Erzgebirgische Semmeringbahn

Le
is

tu
ng

en

Mi. 11.07.2012	 Preis p.P.	 EUR	 53,00

Busfahrt nach Johanngeorgenstadt, 1 Becherovka zur Begrüßung, 
Fahrt mit der Erzgebirgischen Semmeringbahn nach Karlsbad, 
Mittagessen, ganztägige Reiseleitung ab Erzgebirge inkl. Stadt
führung Karlsbad

Harz-Entdeckungen mit  
Quedlinburg & Selketalbahn

Le
is

tu
ng

en Busfahrt, Stadtführung Quedlinburg, 
Mittagessen, Bahnfahrt mit Selketal-
bahn bis Alexisbad, hier Freizeit

Sa. 16.06.2012	 Preis p.P.	 EUR	 53,00

Fahrt ins Blaue

Di. 28.08.2012	 Preis p.P.	 EUR	 48,00

Busfahrt, tolles Ausflugs- und  
Überrachungsprogramm mit  
Mittagessen

Le
is

tu
ng

en ?

Zu Kathrin & Peter 
ins „Quirle Häusl“

Le
is

tu
ng

en

Di. 18.09.2012	 Preis p.P.	 EUR	 65,00

Busfahrt ins Zittauer Gebirge, Mit-
tagessen, Veranstaltung „Glücks-
momente“ mit Kathrin & Peter und 
Kaffeetrinken im Quirle Häusl

Bunte Operettenmelodien in Dresden

Le
is

tu
ng

en

Sa. 02.06.2012    Preis p.P. EUR  PK II 64,00 / PK I 68,50

Busfahrt, 1-std. geführter Rundgang 
durch Dresdens Altstadt, Abendessen in 
einem Restaurant in der Altstadt, Besuch 
der Vorstellung „Im Weißen Rössl“ in  
der Staatsoperette Dresden

Leipziger Neuseenland & Stadtansichten

Le
is

tu
ng

en Busfahrt, 1,5-stündige Stadtrundfahrt Leipzig, Mittagessen, Fahrt 
mit dem RL über Markleeberg ins Neuseenland und geführte 
Rundfahrt, Schifffahrt mit Kaffeegedeck auf dem Zwenkauer See

Di. 24.07.2012	 Preis p.P.	 EUR	 54,00

Gestütsgala Haflingergestüt Meura

Le
is

tu
ng

en

So. 12.08.2012	 Preis p.P.	 EUR	 46,00

Busfahrt, Besuch des Haflingergestüts in Meura  
mit Großer Gestütsgala (inkl. Tribünenplatz) 
Kinder bis 12 Jahre: EUR 39,00

© Kassandro – wikipedia.de

© TV Leipziger Neuseenland e.V.

MDR Studiotour

Le
is

tu
ng

en

So. 07.10.2012	 Preis p.P.	 EUR	 44,00

Busfahrt, 2,5-stündige Führung durch die MDR- 
Mediacity, Mittagessen als Tourmenü;  
Besuch des Asisi-Panometer mit Ausstellung  
„Mount Everest“ am Nachmittag 

Autostadt Wolfsburg – ein Erlebnis  
für die ganze Familie

Le
is

tu
ng

en

Sa. 20.10.2012	 Preis p.P.	 EUR	 53,00

Busfahrt, Eintritt und Übersichts- 
führung in der Autostadt,  
Mittagessen

Le
is

tu
ng

en

Busfahrt, Begrüßung mit Köhler-
punsch und Geschichten über  
den Prinzenraub, Martinsgans- 
essen zum Mittag, Alleinunterhalter 
am Nachmittag, Kaffee und Kuchen

Martinsgansessen in der  
Köhlerhütte Waschleithe

Mi. 21.11.2012 (Buß- und Bettag)     Preis p.P.   EUR	 53,00

Hauptstadt Berlin

Le
is

tu
ng

en

So. 30.09.2012	 Preis p.P.	 EUR	 44,00

Busfahrt, 3-stündige Stadtrundfahrt Berlin, Mittagessen,  
Freizeit am Brandenburger Tor und Reichstag
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Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Reiseverträge von Busreisen

1. Der Abschluss des Reisevertrages
a) �Der Reisevertrag soll schriftlich mit unserer 

Reiseanmeldung abgeschlossen werden. 
Sämtliche Abreden, Nebenabreden und Son-
derwünsche müssen schriftlich erfasst werden 
und bedürfen einer separaten schriftlichen Be-
stätigung von Seiten des Veranstalters.

b) �Telefonisch nehmen wir lediglich verbindliche 
Reservierungen vor, auf die hin der Reisever-
trag durch die schriftliche Reiseanmeldung, 
die der Reisende unverzüglich unterschrieben 
zurückzuleiten hat und unsere Reisebestäti-
gung geschlossen wird. Reicht der Reisende 
die unterschriebene Reiseanmeldung nicht 
innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Zu-
gang der Reiseanmeldung zurück, so können 
wir von der Reservierung Abstand nehmen, 
sofern es der Reisende nach Aufforderung 
wiederum unterlässt, die Reiseanmeldung 
unterschrieben an uns weiterzuleiten. Scha
denersatzansprüche wegen Nichteinhaltung 
der Reservierungsabrede bleiben hiervon un-
berührt. Für Buchungen mittels Bildschirmtext 
gilt das unter 1. b) Ausgeführte entsprechend.

c) �Weicht die Reisebestätigung von der Reise
anmeldung des Reisenden ab, so liegt in der 
Reisebestätigung ein neuer Vertragsantrag, an 
den wir 10 Tage gebunden sind und den der 
Reisende durch die Rücksendung der Reise-
anmeldung innerhalb dieser Frist annehmen 
kann.

2. Zahlung des Reisepreises
Bei Abschluss des Reisevertrages ist eine Anzah-
lung in Höhe von 50,– EUR pro Person fällig. Der 
Restbetrag ist spätestens 4 Wochen vor Reisebe-
ginn zu zahlen. Bei Buchungen innerhalb von 4 
Wochen vor Reisebeginn oder bei Tagesausfahr-
ten ist der gesamte Reisepreis sofort zu zahlen.

3. Unsere Leistungen
a) �Die vertraglichen Leistungen richten sich nach 

der Leistungsbeschreibung (Prospekt/Katalog 
etc.) sowie den Reiseunterlagen (Reiseanmel-
dung bzw. Reisebestätigung). 

b) �Nebenabreden, besondere Vereinbarungen und 
Zusatzwünsche sollen in die Reiseanmeldung 
und Reisebestätigung aufgenommen werden.

4. Preisänderungen
Wir können vier Monate nach Vertragsschluss 
Preiserhöhungen bis zu 5 % des Gesamtpreises 
verlangen, wenn sich die Preise der Leistungs-
träger nach Vertragsschluss nachweisbar und 
unvorhergesehen erhöht haben. Bei Preiserhö-
hungen vier Monate nach Vertragsabschluss 
von mehr als 5 % des Gesamtpreises kann der 
Reisende kostenlos zurücktreten.

5. Leistungsänderungen
Änderungen und Abweichungen einzelner Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsschluss not-
wendig werden und die vom Reiseveranstalter 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wur-
den, sind nur gestattet soweit die Änderungen 
oder Abweichungen nicht erheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen.

6. Rücktritt des Kunden (Busreisen)
a) �Nach dem jederzeit möglichen Rücktritt ist der 

Reisende verpflichtet, folgende Entschädigun-
gen zu zahlen:

bis 30 Tage vor Reisebeginn 10 % des Gesamt
reisepreises. mind. jedoch 25,00 EUR p.P.

bis 21 Tage vor Reisebeginn 25 % des Gesamt
reisepreises;

bis 14 Tage vor Reisebeginn 45 % des Gesamt
reisepreises;

bis 7 Tage vor Reisebeginn 70 % des Gesamt-
reisepreises;

ab 6 Tage vor Reisebeginn und bei Nichtanreise 
80 % des Gesamtreisepreises

b) �Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung bei uns oder 
der Buchungsstelle. Dem Reisenden wird der 
schriftliche Rücktritt empfohlen.

7. �Änderungen auf Verlangen des Reisenden
Verlangt der Reisende nach Vertragsabschluss 
Änderungen oder Umbuchungen, so kann der 
Reiseveranstalter ein Bearbeitungsentgelt von 
15,– EUR verlangen, soweit er nicht eine höhe-

re Entschädigung nachweißt, deren Höhe sich 
nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes 
der von dem Reiseveranstalter durch anderwei-
tige Verwendung der Reiseleistungen erwerben 
kann.

8. Ersatzreisende
Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn 
durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern 
dieser den besonderen Reisefordernissen ge-
nügt und seiner Teilnahme nicht gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen.

9. Reiseabbruch
Wird die Reise infolge eines Umstandes ab-
gebrochen, der in der Sphäre des Reisenden 
liegt (z. B. Krankheit), so ist der Reisever
anstalter verpflichtet, bei den Leistungs
trägern die Erstattung ersparter Aufwen- 
dungen zu erreichen. Dies gilt nicht, wenn  
völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind 
oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder 
behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

10. Störung durch den Reisenden
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag 
fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Ab-
mahnung erheblich weiter stört, so dass seine 
weitere Teilnahme für den Reiseveranstalter 
und/oder die Reiseteilnehmer nicht mehr zu-
mutbar ist. Dies gilt auch, wenn der Reisende 
sich nicht an sachlich begründete Hinweise 
hält. Dem Reiseveranstalter steht in diesem Fal-
le der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht er-
sparte Aufwendungen und Vorteile aus einer an-
derweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) 
ergeben. Schadenersatzansprüche im Übrigen 
bleiben unberührt.

11. Mindestteilnehmerzahl
Der Reiseveranstalter kann bis 2 Wochen vor 
Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten, 
wenn die Mindestteilnehmerzahl von 20 Per-
sonen nicht erreicht wird. Der Reiseveranstalter 
ist zur unverzüglichen Information des Reisen-
den verpflichtet. Die Rücktrittserklärung muss 
dem Reisenden unverzüglich übermittelt wer-
den. Der von dem Reisenden gezahlte Betrag 
ist unverzüglich zurückzuerstatten.

12. Kündigung infolge höherer Gewalt
a) �Erschwerung, Gefährdung oder Beein

trächtigung erheblicher Art durch nicht 
vorhersehbare Umstände wie Krieg, innere 
Unruhen, Epidemien, hoheitliche Anord
nungen (Entzug der Landesrechte, Grenz
schließungen), Naturkatastrophen, Hava
rien, Zerstörung von Unterkünften oder 
gleichgewichtige Fälle berechtigen beide 
Teile zur Kündigung.

b) �Im Falle der Kündigung kann der Reisever
anstalter für erbrachte oder noch zu erbrin-
gende Reiseleistungen eine nach § 471 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches zu bemessene 
Entschädigung verlangen.

c) �Der Reiseveranstalter ist im Kündigungsfalle 
zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der 
Vertrag die Beförderung mit umfasst. In je-
dem Fall hat er die zur Durchführung der Ver-
tragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen.

d) �Die Mehrkosten der Rückbeförderung, soweit 
diese im Vertrag mit umfasst sind, tragen die 
Parteien je zur Hälfte, die übrigen Mehrkos
ten hat der Reisende zu tragen.

13. Gewährleistung und Abhilfe
a) �Sind die Reiseleistungen nicht vertragsge-

mäß, so kann der Reisende Abhilfe verlan-
gen, sofern diese nicht einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe 
besteht in der Beseitigung des Reisemangels 
bzw. einer gleichwertigen Ersatzleistung.

b) �Der Reisende kann eine Herabsetzung des 
Reisepreises verlangen, wenn er den oder 
die Reisemängel bei dem Reiseleiter oder 
falls ein Reiseleiter nicht erreichbar ist, bei 
dem Reiseveranstalter direkt anzeigt, soweit 
nicht erhebliche Schwierigkeiten die Mängel
anzeige gegenüber dem Reiseveranstalter 
unzumutbar machen. Unterlässt der Reisen-
de schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen 
ihm keine Ansprüche auf Herabsetzung des 
Reisepreises zu.

c) �Ist die Reise mangelhaft und leistet der Rei-
severanstalter nicht innerhalb der von dem 
Reisenden bestimmten angemessenen Frist 
Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst 
Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung 
bedarf es nicht, wenn der Reiseveranstalter 
die Abhilfe verweigert oder ein besonderes 
Interesse des Reisenden die sofortige Selbst-
hilfe rechtfertigt.

d) �Wird die Reise durch einen Mangel erheb-
lich beeinträchtigt, so kann der Reisende 
eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen. 
Verstreicht die Frist nutzlos, so kann der Rei-
sende den Reisevertrag kündigen. Die Frist-
setzung ist entbehrlich, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist. Das gilt entsprechend, wenn 
dem Reisenden die Reise infolge eines Man-
gels aus wichtigen und dem Reiseveranstal-
ter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist.

e) �Bei berechtigter Kündigung kann der Rei-
severanstalter für erbrachte oder zur Be-
endigung der Reise noch zu erbringende 
Reiseleistungen eine Entschädigung verlan-
gen. Für deren Berechnung sind der Wert 
der erbrachten Reiseleistungen sowie der 
Gesamtreisepreis und der Wert der vertrag-
lich vereinbarten Reiseleistung maßgeblich 
(vgl. § 471 des Bürgerlichen Gesetzbuches). 
Das gilt nicht, sofern die erbrachten oder zu 
erbringenden Reiseleistungen für den Rei-
senden kein Interesse haben. Der Reisever-
anstalter hat die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, die infolge der Vertragsaufhebung 
notwendig sind. Ist die Rückbeförderung 
vom Reisevertrag mit umfasst, so hat der Rei-
severanstalter auch für die zu sorgen und die 
Mehrkosten zu tragen.

f) �Beruht der Reisemangel auf einem Umstand, 
den der Reiseveranstalter zu vertreten hat, 
so kann der Reisende auch Schadenersatz 
verlangen.

14. Mitwirkungspflicht des Reisenden
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumut-
baren Schritte zu unternehmen, um eventuelle 
Schäden gering zu halten. Die Ziffern 10 und 
13 sind zu beachten.

15. Haftungsbeschränkung
a)   �Die vertragliche Haftung des Reisever

anstalters ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt,

aa) �soweit ein Schaden des Reisenden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wird, oder

ab) �wenn der Reiseveranstalter für einen dem 
Reisenden entstehenden Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leistungs
trägers verantwortlich ist.

b) �Gelten für eine von einem Leistungsträger 
zu erbringende Reiseleistung gesetzliche 
Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf 
Schadenersatz nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen oder Beschränkungen geltend 
gemacht werden kann, so kann sich der Rei-
severanstalter gegenüber dem Reisenden 
auf diese Vorschrift berufen.

c) �Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leis
tungsstörungen oder Mängel soweit diese 
bei Leistungen auftreten, die ausdrücklich als 
Fremdleistungen in der Reisebeschreibung 
bezeichnet sind. Das gilt insbesondere für 
Zusatzprogramme im Verlaufe der Reise. Un-
berührt bleiben unsere Vermittlerpflichten.

d) �Ansprüche aus unerlaubter Handlung blei-
ben unberührt.

16. �Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
a) �Ansprüche wegen mangelhafter Reise

leistungen, nachträglicher Unmöglichkeit 
und wegen Verletzung von Nebenpflichten 
hat der Reisende innerhalb eines Monats 
nach vertraglich vorgesehener Beendigung 
der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter 
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist 
können Ansprüche nur geltend gemacht wer-
den, wenn der Reisende eine genannte Frist 
ohne eigenes Verschulden nicht einhalten 
konnte.

b) �Ansprüche des Reisenden wegen mangel-
hafter Reiseleistungen, nachträglicher Un
möglichkeit und der Verletzung von Neben
pflichten verjähren in sechs Monaten nach 
dem vertraglich vorgesehenen Reiseende. 

Macht der Reisende nach vertraglich vorgese-
henem Reiseende Ansprüche innerhalb eines 
Monats geltend, so ist die Verjährung so lang 
gehemmt, bis der Reiseveranstalter die An-
sprüche schriftlich zurückweist.

17. �Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Sofern es dem Reiseveranstalter möglich ist, 
wird er den Kunden über wichtige Änderungen 
der in der Reiseausschreibung wiedergegebe-
nen allgemeinen Vorschriften vor Antritt der 
Reise informieren. Der Reiseveranstalter haftet 
auch nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jewei-
lige diplomatische Vertretung, wenn der Rei-
sende den Reiseveranstalter mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass der Reisever
anstalter die Verzögerung zu vertreten hat. Der 
Reisende ist für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften 
selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus 
der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwach-
sen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, 
wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder 
Nichtinformation des Reiseveranstalters be-
dingt sind.
Der Reiseveranstalter steht dafür ein, den Rei-
senden über Bestimmungen von Pass-, Visa- 
und Gesundheitsvorschriften, die ihm bekannt 
sind oder unter Anwendung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt bekannt sein müssten, 
zu unterrichten. Für nicht deutsche Staatsan-
gehörige gibt auch das zuständige Konsulat 
Auskunft. Sollten Einreisevorschriften einzel-
ner Länder vom Reisenden nicht eingehalten 
werden oder sollte ein Visum durch das Ver-
schulden des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt 
werden, so dass der Reisende deshalb an der 
Reise verhindert ist, kann der Reiseveranstalter 
den Reisenden mit dem entsprechenden Rück-
trittsgebühren belasten.

18. Versicherung
Gegen das Beförderungsrisiko sind Sie im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen versi-
chert. Wir empfehlen zusätzlich den Abschluss 
von Reiseversicherungen. Auskunft in Ihrem 
Reisebüro.

18. a. Reisegepäck-Versicherung
Das Reisegepäck wird bei allen Fahrten kos
tenlos befördert. Wir haften jedoch nicht für Be-
schädigungen, Verwechslungen und Diebstahl. 
Deshalb empfehlen wir dringend den Abschluss 
einer Reisegepäck-Versicherung. Wir beraten 
Sie gerne. Bei Mehrtagesfahrten sind sämtliche 
Gepäckstücke aus dem Bus zu entfernen.

19. Gerichtsstand
a) �Der Reisende kann den Reiseveranstalter an 

dessen Sitz verklagen.
b) �Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den 

Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden 
maßgeblich, es sei denn, dass die Klage 
sich gegen Vollkaufleute oder Personen rich-
tet, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
ins Ausland verlegt haben oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reisever-
anstalters maßgeblich.

20. �Unwirksamkeit von einzelnen  
Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
begründet grundsätzlich nicht die Unwirk
samkeit des Reisevertrages im Übrigen.

21. Veranstalter
Naundorf Reisen
Rudolf Naundorf
OT Nerchau  
Gornewitzer Straße 64
04668 Grimma
Tel.: 034382/42010
Fax: 034382/42009
E-Mail: kontakt@naundorf-reisen.de

22. Allgemeines 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DRV. 
Die Preise entsprechen dem Stand der Druck-
legung November 2011 Änderungen, Irrtümer 
und Rechenfehler bleiben vorbehalten.

AGB`s



Unser Reisebüro in Nerchau
Gornewitzer Straße 64

Öffnungszeiten:	
Montag – Freitag	 09:00 – 17:00 Uhr 
Donnerstag	 09:00 – 18:00 Uhr 
Samstag	 09:00 – 11:00 Uhr
	

Unser Service für Sie:	

• Verkauf unserer Busreisen

• Verkauf von Flug- und Schiffsreisen

• �Vermittlung von Ferienhäusern  
und -wohnungen

• �Verkauf von Autoreisen und Rundreisen

• �Post-Partner-Filiale

Standort unseres Betriebssitzes  
und des Reisebüros:
Während der Reise können Sie auf unserem  
Betriebsgelände kostenfrei Ihren PKW parken.

Ihr Partner in Reiseangelegenheiten

Buchungsstelle	 Naundorf Reisen
	 OT Nerchau, Gornewitzer Straße 64
	 04668 Grimma

	 Tel.:	 034382/42010
	 Fax:	 034382/42009
	 E-Mail:	kontakt@naundorf-reisen.de

Ihr Urlaubspartner

www.naundorf-reisen.de
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